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Sicherungsmaßregel neben Freiheitsstrafe.
§ 456b

Eine mit Freiheitsentziehung verbundene Maßregel der 
Sicherung und Besserung, die neben einer Freiheitsstrafe 
angeordnet ist, wird erst vollzogen, wenn die Freiheits
strafe verbüßt, bedingt ausgesetzt oder erlassen ist. Je
doch kann die Unterbringung in einer Heil- oder Pflege
anstalt, einer Trinkerheilanstalt oder einer Entziehungs
anstalt ganz oder teilweise vor der Freiheitsstrafe voll
zogen werden.

Anm.t Vgl. Anm. zu § 456 o.

Entmannung.
§ 456c 

(gegenstandslos )
Anm.: Vgl. Anm. zu § 80a

Untersagung der Berufsausübung.
§ 456d

(1) Das Gericht kann beim Erlassen des Urteils auf An
trag oder mit Einwilligung des Verurteilten das Inkraft
treten der Untersagung der Berufsausübung durch Be
schluß aufschieben, wenn das sofortige Inkrafttreten des 
Verbots für den Verurteilten oder seine Angehörigen eine 
erhebliche, außerhalb seines Zwecks liegende, durch 
späteres Inkrafttreten vermeidbare Härte bedeuten wür
de. Hat der Verurteilte einen gesetzlichen Vertreter, so 
ist dessen Einwilligung erforderlich. § 462 Abs. 4 gilt ent
sprechend.

(2) Die Vollstreckungsbehörde kann unter denselben 
Voraussetzungen die Untersagung der Berufsausübung 
aussetzen.

(3) Der Aufschub und die Aussetzung können an die 
Leistung einer Sicherheit oder an andere Bedingungen ge-
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